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T A N K A N L A G E N  

Tankstellen-Inspektorat  AGVS  
Stadt Zürich 

Merkblatt: Neuregelung der Kontrolle der Gasrückführsysteme an Tank-
stellen gemäß Cercl’Air-Empfehlung Nr. 22 vom 9. Dezember 2003 
 
Im Kanton Zürich gilt ab dem 1.1.2005 fol-
gende Regelung für die Messung der Gas-
rückführung an Benzintankstellen: 

 
1. Periodische Kontrollen 
Grundsätzlich ist die periodische Messung bei 
Gasrückführsystemen jährlich durchzuführen. 
Zudem muss nachgewiesen werden, dass die 
eigenverantwortliche Wartung korrekt durch-
geführt wurde. 

 
2. Bonus 
Der Kontrollturnus wird auf 2 Jahre verlängert, 
wenn folgende Anforderungen erfüllt sind: 
- Die eigenverantwortliche Wartung gemäss 

Vorgaben wird korrekt durchgeführt. 
- Die Funktion des aktiven Gasrückführsys-

tems wird monatlich durch den Tankstelle-
betreiber  mit dem Elaflex-Tester GR 92 
(Schnelltester) überprüft und das Ergebnis 
dieser Kontrolle im Wartungskontrollheft 
eingetragen. 

- Bei der periodischen Kontrolle durch eine 
anerkannte Kontrollfirma werden die korrek-
te Führung des Wartungskontrollheftes so-
wie die Verwendung des Schnelltesters 
bestätigt. (Es wurde kein Totalausfall eines 
Zapfhahnes festgestellt). 

 

 
 
 

3. Malus 
Der Kontrollturnus wird auf 6 Monate verkürzt, 
wenn einer der folgenden Fälle zutrifft: 
- Die eigenverantwortliche Wartung wird nicht 

wahrgenommen. 
- Die eigenverantwortliche Wartung wird nicht 

korrekt durchgeführt. (Erforderlich sind min-
destens 11 Wartungseintragungen pro Ka-
lenderjahr). 

- Der Schnelltester wird nicht gemäss Vorga-
ben verwendet. 

- Bei der periodischen Kontrolle wird ein To-
talausfall eines Zapfhahnes festgestellt. 

Die Anwendung des Schnelltesters ist ab dem 
1.1.2005 Pflicht. Dieser Malus ist ab 1.1.2006 
gültig. 
 
4. Überwachungseinrichtung zur Funktons-
kontrolle bei aktiven Gasrückführsystemen 
Der Kontrollturnus kann auf drei Jahre ver-
längert werden, wenn folgende Anforderungen 
er-füllt sind: 
- Die Tankstelle wird mit einer automatischen 

Überwachungseinrichtung zur Funktions-
kontrolle des Gasrückrückführsystems be-
trieben, die bei einem Defekt oder Ausfall 
spätestens nach 72 Stunden automatisch 
die Benzinförderung unterbricht. 

- Die Tankstelle wird nach den Anforderun-
gen der eigenverantwortlichen Wartung be-
trieben. 

 
 
 



Art. 16 Abs. 1 der Verordnung des EDI (Eidgenössisches
Departement des Innern) über Speisepilze und Hefe vom
23. November 2005 besagt, dass auf den Gebinden und
Packungen von Speisepilzen die Pilzart anzugeben ist.
Gibt es keine amtssprachliche Bezeichnung für die Pilzart
oder ist sie nicht eindeutig, so muss die lateinische Bezeich-
nung angegeben werden.

Art. 16 Abs. 2 der Verordnung des EDI über Speisepilze
und Hefe vom 23. November 2005 besagt, dass nur die
in Anhang 1, Spalten B.1 bis C.4 aufgeführten Pilze der
Gattung Tuber als «Trüffel» bezeichnet werden dürfen.

Aus den oben aufgeführten gesetzlichen Vorgaben folgt,
dass

• für Trüffel als Sachbezeichnung die Art 
angegeben werden muss;

• die Bezeichnung 
«weisser Trüffel»
«schwarzer Trüffel»
als Sachbezeichnung nicht ausreichend ist, da damit

eine Farbe und nicht die Pilzart 
bezeichnet wird;

• bei getrüffelten Lebensmitteln die 
Bezeichnung «Trüffel» in der Liste der 
Zutaten aus-reichend ist.

Welche Trüffelarten sind verkehrsfähig?

Pilzname deutsch Pilzname lateinisch

Sommertrüffel Tuber aestivum

Herbsttrüffel Tuber uncinatum

Wintertrüffel Tuber brumale

Piemont-/Albatrüffel Tuber magnatum

Perigordtrüffel Tubermelanosporum 

Wie sieht eine korrekte Kennzeichnung aus?

Richtig Falsch

Spaghetti mit Spaghetti mit weissen weis-

sen Albatrüffeln Trüffeln

Spaghetti mit Spaghetti mit 

schwarzen schwarzen Trüffeln

Wintertrüffeln

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter!

Lebensmittelinspektorat der Stadt Zürich
Walchestrasse 31, Postfach, 8035 Zürich
Tel.  044 216 50 40
E-Mail: ugz-lmi@zuerich.ch
Internet: www.stadt-zuerich.ch/ugz

Welches sind die gesetzlichen 
Grundlagen?

• Verordnung des EDI über Speisepilze und 
Hefe vom 23. November 2005

Bezugsquelle: Bundesamt für Bauten und
Logistik BBL, 3003 Bern
E-Mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Internet: www.admin.ch 

LEBENSMITTELHYGIENE:  MERKBLATT FÜR LEBENSMITTELBETRIEBE

Kennzeichnung von Trüffeln
Welche Bezeichnung für «Trüffel» ist korrekt? Reicht die Bezeichnung «Trüffel»,
«weisse Trüffel», «schwarze Trüffel?
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Alle Neuanlagen sind mit einem Selbstüber-
wachungssystem auszurüsten. Als Neuanlage 
gilt auch der Ersatz der Zapfsäulen. 

Nachrüstungen erfolgen mit einer Frist von 2 
Jahren wenn: 
- Die Anlagen, die sich bereits im verkürzten 

Kontrollturnus gemäss Ziffer 3 befinden, 
nicht gemäss Vorgaben laut Wartungskon-
trollheft gewartet wurden. 

- Zwei Totalausfälle am Gasrückführsystem 
vom verantwortlichen Messtechniker fest-
gestellt und im Wartungskontrollheft akten-
kundig eingetragen wurden. 

5. Einbau Druck-/Vakuumventile 
Damit bei Fahrzeugbetankungen keine Ben-
zindämpfe emittieren, sind auf den Entlüf-
tungsleitun-gen der erdverlegten Benzinlager-
tanks geeignete und dicht schliessende 
Druck-/Vakuumventile zu montieren. Im War-
tungskontrollheft ist die Montage mit Angaben 
des Herstellers und Typ einzutragen. 

Die eingebauten Druck-/Vakuumventile sind in 
regelmässigen Abständen einer Funktionskon-
trolle zu unterziehen, spätestens aber alle vier 
Jahre. Die Funktionsprüfung ist im Wartungs-
kontrollheft mit Visum der ausführenden Fach-
firma zu bestätigen. 

6. Kosten 
Die Messfirma wird pro Tankstelle folgende 
Kosten in Rechnung stellen:  
- Aufwand für die Kontrolle, sowie 
- Fr. 5.00 kantonale Gebühr pro Zapfhahn für 

die periodische Kontrolle und 
- Fr. 85.00 (+ MWSt) für den administrativen 

Aufwand des TSI 
 
Kostenanpassungen bleiben vorbehalten. 

 

 

 

Stadt Zürich 
Umwelt- und Gesundheitsschutz UGZ 
Gewässerschutz / Tankanlagen 
Herr Bruno Müller 
Walchestrasse 31, Postfach 3251 
8021 Zürich  
Tel. 044 412 43 74 
Fax 044 363 78 50  
bruno.mueller(at)zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/ugz 
 

 
Tankstellen-Inspektorat des AGVS 
Frau Christine Holzer 
Mittelstrasse 32 / Postfach 5232 
3001 Bern 
Tel. 031 307 15 17  
Fax 031 307 15 16  
christine.holzer(at)agvs.ch 
www.agvs.ch 
 
 
 
 

  
 

 


